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§ 19 VAG 2016 Besondere
Bestimmungen fur die

Schweizerische Eidgenossenschaft

VAG 2016 - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Drittland-Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Schweizerischen Eidgenossenschaft haben mit dem
Geschaftsplan auch eine Bescheinigung der Schweizerischen Aufsichtsbehorde vorzulegen
1. 1.daruber, dass das Unternehmen Uber die erforderlichen Eigenmittel sowie Uber die erforderlichen Mittel
gemal’ § 10 Abs. 2 Z 4 und 5 verfugt,
2. 2.uber die Art der tatsachlich gedeckten Risiken,
3. 3.darlber, dass das Unternehmen eine zulassige Rechtsform angenommen hat,
4. 4.darUber, dass das Unternehmen auller der Vertragsversicherung nur solche Geschafte betreibt, die mit
dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

2. (2)Vor Erteilung der Konzession an ein Drittland-Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Schweizerischen
Eidgenossenschaft hat die FMA den Geschéftsplan mit einer gutachtlichen AuRerung der Schweizerischen
Aufsichtsbehdrde zur Stellungnahme zu Gbermitteln. Hat sich diese nicht innerhalb von drei Monaten nach
Einlangen der Unterlagen geduliert, so wird angenommen, dass sie gegen die Konzessionserteilung keinen
Einwand hat.

3. (3)Vor Widerruf der Konzession eines Drittland-Versicherungsunternehmens mit Sitz in der Schweizerischen
Eidgenossenschaft ist die Schweizerische Aufsichtsbehérde anzuhdren. Ergreift die FMA vor Einlangen einer
Stellungnahme dieser Behorde eine MaBnahme gemal? § 284 Abs. 1 Z 3, so hat sie hiervon die Schweizerische
Aufsichtsbehdrde unverzuiglich zu verstandigen.

4. (4)Inlandische Zweigniederlassungen von Drittland-Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Schweizerischen
Eidgenossenschaft unterliegen keinem gesonderten Eigenmittelerfordernis. 8 10 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3,8 14 Abs. 1
Z1,5,6und 8und§ 16 Abs. 2 Z 1 sind nicht anzuwenden. Die Verpflichtung gemal3§ 14 Abs. 1 Z 4 zur Aufstellung
einer Solvenzbilanz gemald dem 1. Abschnitt des 8. Hauptstlicks entfallt.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/284
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/vag_2016/paragraf/14
file:///

	§ 19 VAG 2016 Besondere Bestimmungen für die Schweizerische Eidgenossenschaft
	VAG 2016 - Versicherungsaufsichtsgesetz 2016


